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1. BÜRGERSTROM 



GENERELLE AUSRICHTUNG DER BUNDESPOLITIK  



GENERELLE AUSRICHTUNG DER BUNDESPOLITIK  

Es gibt einen eindeutigen Trend gegen dezentrale Konzepte zur Nutzung von EE-
Strom. Dieser zeigt sich sich: 
• Im EEG 2014: Eigenverbrauchsbelastung, Wegfall „kleines Grünstromprivileg“, 

Doppelbelastung für zwischengespeicherten Strom, wenn er direkt genutzt 
wird. 

• Im Weißbuch „Strommarkt der Energiewende“ (Präferenz der Strombörse und 
eines deutschland-/europaweiten Preissignals, Abschaffung vermiedener 
Netzentgelte, Andeutung einer „systemdienlichen“ Steuerung von 
Eigenverbrauch...) 

• In der Novelle des KWKG: Förderung nicht mehr für direkt genutzten Strom 
• Im EEG 2016/StrStG: Stromsteuerbefreiung nicht mehr in Verbindung mit EEG-

Förderung 
• Im EEG 2016: Entweder Eigenverbrauch oder Marktprämie, jedenfalls in 

Verbindung mit Förderrecht in Ausschreibungen 
 



BÜRGERSTROM WEITER UNTER BELASTUNG  



WARUM IST BÜRGERSTROM WICHTIG 

1. Die Allokation zwischen Angebot und Nachfrage ist dezentral leichter, weil 
geringere Transaktionskosten anfallen.   

2. Eine persönliche Beziehung zum Produkt Strom ist wichtig, um 
Lastverschiebung und die Konvergenz mit Mobilität und Wärme zu erreichen. 
 

  
 



IST DAS AUCH SYSTEMDIENLICH? 



IST DAS AUCH SYSTEMDIENLICH? 

Wenn systemdienlich eine Kategorie 
sein soll, dann brauchen wir eine 

fundamentale und offene Diskussion 
darüber, was systemdienlich ist! 



REGIONAL IST DAS NEUE BIO 



UND DAS GILT AUCH FÜR GRÜNSTROM 



...BESONDERS FÜR GENOSSENSCHAFTEN 

0,00 

0,79 

1,58 

2,37 

1,81 

3,49 

5,17 

6,85 

0,53 

2,05 

3,56 

5,07 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0% 33% 67% 100%

Z
u
s
ä

tz
lic

h
e

 Z
a
h

lu
n

g
s
b

e
re

ic
h

ts
c
h

a
ft

 in
 

E
u

ro
c
e

n
t/

k
W

h
 

Anteil EE 

Genossenschaft 

Stadtwerke 

Investor-orientiert 

Quelle: Müller, Sagebiel, Rommel (2015)  



...WENN ER RICHTIG VERMARKTET WIRD 



SETZT ABER EINE KLARE KOMMUNIKATION VORAUS 



2. AUSSCHREIBUNGEN 



UNSER GRUNDSATZ 

Ausschreibungen sind ein Mittel der Zentralverwaltungswirtschaft. 
Sie sind unvereinbar mit der letztlich liberalen Vorstellung der Bürgerenergie. 
Danach sollt jede und jeder das Recht haben, die öffentliche Güter Wind und 
Sonn zur Maximierung des Gemeinwohls zu nutzen. Denn das ist gleichbedeutend 
mit Freiheit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung.   
 
  
 



UNSERE BEFÜRCHTUNG 



UNSERE BEFÜRCHTUNG 

Durch Ausschreibungen werden Risiken und Kosten in den Markt eingeführt, die 
denen Bürgerenergie und andere kleine Anbieter (anders als Großunternehmen) 
nicht ausgleichen können. 
Ausschreibungen bevorzugen auch ganz generell stets größere Projekte 
gegenüber kleineren.  
 



UNSERE POSITION 

Die EU-Kommission hat der Bundesregierung vorgeschlagen, Projekte, die 
• im Falle von Windenergie an Land weniger als 6 MW aufweisen bzw. weniger 

als sechs Anlagen umfassen 
• im Falle anderer Technologien weniger als 1 MW aufweisen 
von dem Prinzip der Ausschreibungen auszunehmen. 
Wir fordern, dass die Bundesregierung von dieser Möglichkeit gebrauch macht 
und Bürgerenergie nicht in einen unfairen Wettbewerb mit Großunternehmen 
zwingt. 



UNSERE HOFFNUNG 

• Die Bundesregierung möchte für Photovoltaik (Dach) auf Ausschreibungen 
weitgehend (unter 1 MW) verzichten. 

• Bei Wind ist die Bundesregierung noch nicht so weit. 
• Sie hat aber immerhin anerkannt, dass Ausschreibungen Risiko bedeutet und 

dass kleine Akteure mit diesem Risiko schlechter umgehen können als kleine. 
• Wenn wir alle mitwirken, können wir es erreichen, dass die 1 MW-Grenze für 

Photovoltaik (Dach) gehalten wird und bei Wind doch noch der Vorschlag der 
EU-Kommission (keine Ausschreibungen für weniger als 6 MW und 6 Anlagen) 
Berücksichtigung findet.   



UNSER APPELL 



 

 

 

 

 

Vielen Dank! 


